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« Erwagungsgrund 121 1t ErwGr-Gesamtliste Erwagungsgrund 123 -

ErwGr

Erwagungsgrund 122 - Zustandigkeit der Aufsichtsbehorde

1 Jede Aufsichtsbehodrde sollte dafur zustandig sein, im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats die
Befugnisse auszutben und die Aufgaben zu erfullen, die ihr mit dieser Verordnung Ubertragen
wurden. 2 Dies sollte insbesondere fur Folgendes gelten: die Verarbeitung im Rahmen der Tatigkeiten
einer Niederlassung des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters im Hoheitsgebiet ihres
Mitgliedstaats, die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Behorden oder private Stellen, die
im offentlichen Interesse handeln, Verarbeitungstatigkeiten, die Auswirkungen auf betroffene
Personen in ihrem Hoheitsgebiet haben, oder Verarbeitungstatigkeiten eines Verantwortlichen oder
Auftragsverarbeiters ohne Niederlassung in der Union, sofern sie auf betroffene Personen mit
Wohnsitz in ihrem Hoheitsgebiet ausgerichtet sind. 3 Dies sollte auch die Bearbeitung von
Beschwerden einer betroffenen Person, die Durchfiihrung von Untersuchungen Uber die Anwendung
dieser Verordnung sowie die Férderung der Information der Offentlichkeit Uber Risiken, Vorschriften,
Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten
einschlielRen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemal ein nicht ausschlielRliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieruber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgrl22?rev=1567418731 Gedruckt 27.01.2026 05:26


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr121
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr123

	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 122 - Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde



